
Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO 
für den Bereich Unterhaltsvorschuss  

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

StädteRegion Aachen 

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 

Zollernstraße 10 

52070 Aachen 

Tel.: 0241/5198-2478 

E-Mail: jugendamt@staedteregion-aachen.de 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 

StädteRegion Aachen     

Der Datenschutzbeauftragte      

Zollernstraße 10      

52070 Aachen         

Tel.: 0241/5198-1410 

Mail: datenschutz@staedteregion-aachen.de 

 

Verarbeitung dieser Daten:   

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nur im notwendigen Umfang 

und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den 

Regelungen der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), des 

Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter 

durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) und des 

Sozialgesetzbuches. 

 

In den automationsgestützten Verwaltungsverfahren werden Ihre 

personenbezogenen Daten gespeichert und in weiteren Schritten den 

Verwaltungsverfahren zugrunde gelegt. Es werden dabei technische und 

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Ihre personenbezogenen 

Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder 

Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu 

schützen. Unsere Sicherheitsstandards entsprechen stets den aktuellsten 

technologischen Entwicklungen.  

 

Im Rahmen der Online-Antragstellung reichen Sie mit Klick auf „Absenden“ Ihren 

Antrag bei dem für Sie zuständigen Sachgebiet Unterhaltsvorschuss der jeweils 

zuständigen Verwaltung ein. Danach werden Ihre eingegebenen Daten im 



Serviceportal gelöscht.  In der Fachabteilung werden Ihre Daten in einem 

elektronischen Fachverfahren gespeichert und zusätzlich in einer Papierakte 

dokumentiert.  

 

Verarbeitungszwecke 

Die Unterhaltsvorschussstelle der StädteRegion Aachen verarbeitet 

personenbezogene Daten von Ihnen zum Zwecke ihrer gesetzlichen 

Aufgabenerledigung nach dem UVG. Sie ist zur wirtschaftlichen Erbringung von 

Geldleistungen verpflichtet. Dies sind insbesondere die Gewährung von 

Unterhaltsvorschuss und die entsprechende Beratung. Darüber hinaus werden 

personenbezogene Daten auch bei der Durchsetzung des auf das Land 

übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht 

lebt, sowie ggf. zur Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer 

Sozialleistungsträger oder Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss verarbeitet und 

ggf. zu Prüfzwecken durch den Bundesrechnungshof, die Landesrechnungshöfe. 

 

Beispiele für Erhebungs- und Übermittlungsanlässe beim Unterhaltsvorschuss 

a) Antragsteller(in): Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen      

(Wohnsitzermittlung, Klärung des Aufenthaltsstatus, Vaterschaftsklärung), 

Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs (wobei es ggfs. auf die Verhältnisse 

beider Elternteile ankommt), anderer Sozialleistungsbezug, Rückforderung bei 

Überzahlung von Unterhaltsvorschuss 

b) Anderer Elternteil: Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs (Feststellung der 

Leistungsfähigkeit durch Einkommens- und Vermögensermittlung) 

c) Berechtigtes Kind: Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs, Feststellung 

anzurechnender Einkünfte (Schulbesuch, Einkommensermittlung) 

 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 

Die Datenverarbeitung durch die Unterhaltsvorschussstelle der StädteRegion Aachen 

stützt sich auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c), Abs. 3 und Art. 9 Abs. 2f DSGVO i.V.m. § 68 

Nr. 14 Erstes Buch Sozialgesetzbuch, § 67 Absatz 2 Satz 1, 67a ff. Zehntes Buch 

Sozialgesetzbuch, §§ 1, 2, 4 bis 7 UVG. 

 

Weitergabe an Dritte 

Die genannten Datenkategorien können zum Zwecke der gesetzlichen 

Aufgabenerledigung der Unterhaltsvorschussstelle der StädteRegion Aachen an 

folgende Dritte übermittelt werden:  

 



andere Sozialleistungsträger (z. Bsp. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, 

Bundesagentur für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale 

Ämter, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium des Innern, 

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Bundeszentralamt für Steuern, 

Bundesamt für Finanzen, Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, für den Bereich des Unterhaltsvorschuss zuständiges 

Landesministerium, ggf. Landesjugendamt, ggf. Landesverwaltungsamt, 

Insolvenzverwalter, Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF), 

Ausländerbehörden, Auftragsverarbeiter (z. B. Scandienstleister, IT- Dienstleister), 

externe Forschungsinstitute (nur bei Forschungsanträgen, die durch das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend genehmigt wurden), bei 

anderen Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Versicherungsunternehmen. 

Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen 

übermittelt werden wie z. B. Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter. 

 

Speicherdauer 

Die elektronische Datenverarbeitung bei der StädteRegion Aachen im Bereich 

Unterhaltsvorschuss erfolgt mit Unterstützung des IT-Dienstleisters Dataport (AöR) . 

Die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften ist durch einen Vertrag zur 

Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO und durch ständige Kontrollen 

gewährleistet. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies 

zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Zusätzliche und 

abweichende Aufbewahrungsfristen können sich gesetzlich ergeben. 

 

Bei dem Online-Dienst werden Ihre Eingaben nach Einreichen Ihres Antrags gelöscht. 

Die Dauer der Speicherung in der Unterhaltsvorschussstelle richtet sich nach dem 

Erfordernis der Erfüllung der Aufgaben. Akten über Leistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz werden 6 Jahre nach Ende des Leistungsbezuges und 

Abschluss sämtlicher Forderungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes 

vernichtet beziehungsweise die gespeicherten Daten gelöscht. Bedingung hierfür ist, 

eine Vollendung des 18. Lebensjahres des Leistungsbeziehenden bis zu diesem 

Zeitpunkt. Anderenfalls erfolgt die Vernichtung/Löschung frühestens nach 

Vollendung des 18. Lebensjahres. Eine Beendigung des Verfahrens liegt vor, wenn 

keine Zahlung von Unterhaltsvorschuss mehr erfolgt und die Heranziehung beim 

Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, abgeschlossen wurde (Grenze: 

Verjährung/Verwirkung). Innerhalb der vorstehend genannten Frist besteht kein Recht 

auf Löschung der personenbezogenen Daten. 

 



Kategorien personenbezogener Daten 

Folgende Datenkategorien werden von der Unterhaltsvorschussstelle der 

StädteRegion Aachen verarbeitet: 

a) Stammdaten inkl. Kontaktdaten, Aktenzeichen, Name und Vorname des 

berechtigten Kindes und beider Elternteile, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Anschrift, Telefonnummer (optional), E-Mail-Adresse (optional), 

Familienstand, Kindschaftsverhältnis, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus, 

Renten-/Sozialversicherungsnummer, Bankverbindung 

b) Daten zur Leistungsgewährung und zum Rückgriff sowie ggf. zur 

Rückforderung, Einkommensnachweise, Vermögensnachweise, Leistungs-

zeitraum, -höhe, -art, Angaben zur Unterbringung und zu Betreuungszeiten 

des Kindes, Daten zu Unterhaltsansprüchen/ Regressansprüchen, Daten zu 

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Daten zur 

Dauer und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

 

Datenerhebung bei anderen Stellen 

Die Unterhaltsvorschussstelle der StädteRegion Aachen kann zum Zwecke ihrer 

gesetzlichen Aufgabenerledigung nach dem UVG gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c), Abs. 3 und 

Art. 9 DSGVO i.V.m. §§ 67a ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 6 Abs. 2, 5 und 6 

UVG unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen personenbezogene Daten 

auch bei anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen oder Personen erheben. 

Dies können sein: andere Sozialleistungsträger (z. Bsp. DRV, Krankenversicherung, 

Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. 

kommunale Ämter, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Finanzen, 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehörden, bei anderen 

Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Versicherungsunternehmen, 

Maßnahme- und Bildungsträger. Darüber hinaus können personenbezogene Daten 

auch aus öffentlichen Quellen bezogen werden wie z. B. Internet, Melderegister, 

Handelsregister, Grundbuchämter usw. 

 

Betroffenenrecht 

Nach Artikel 15 bis 21 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) haben Sie das Recht 

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Datenübertragbarkeit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht Beschwerde bei der 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu 

erheben. Postanschrift: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0 

oder E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 


